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J. Historische Entwicklung der Rechtswissenschaft 

Geschichte und Entwicklung der Rechtswissenschafr - nebcn l1\eologie, Medizin 

und Philosophie eine der vier klassischen Fakultäten der mittelalterlich-europäi­

schen wie der durch Humholdt: reformierten deutschen Universität - sind aufs 
engste mit gesellschaftlichen Modernirätsschüben und der Herausbildung des »okzi­
dentalen Rationalismus« wie auch deren Krisen verbunden. Die Rezeption des 
fonnalisienen Römischen Rechts im Europa des 13. bis 16.Jhdts. machte Juristen zu 
den unentbehrlichen Geburtshelfern territorialer Herrschaft und einer kapiralisti­
sehen Verkehrswinschaft in Europa'; die Entwicklung des rationalen Naturrechts 

im T7 . und IS.Jhdr. und seine geistige Verbindung mit der Aufklärung prägten 
gleicherweise den aufgeklärten Absolutismus wie die liberalen und demokratischen 
Ideen der Französiscllen Revolution. Die praktischen Leistungen seiner rationalen 
Ethik äußern sich vor allem in einer vertragsrechdichen Konstruktion politischer 

Herrschaft' und, aus ihr resultierend. der Entwicklung des Konzeptes des Verfas­
sungsstaatesl, der Herausbildung eines der Sraatsraison verpflichteten Europäischen 
V61kerrechts\ strafrechtlicher Kodifikation,n, die die ersten Schritte zum Tatbe­
stands- und Schuldstrafrecht vollzogen und Folter und Leibesstrafen abschufen!, 
sowie in dem Erlaß der großen privatrechtlichen Kodifikationcn, unter denen das 
Preußische Allgemeine Landrecht von J 794, der frJnzösische Code Civil von d!04 
und das Österreichische Allgemeine Gesetzbuch VOll 18 J I herausragen. Alle diese 
Kodifikationen waren vom Geist der sittlichen Fundierung einer planvoll-rationalen 

Y, Dies Ist di.lelcl" liberorbc!{etc Fass ung d~s B,·.Il .... gs. den ,ch auf dem Sympo"on der UllIv<rSH.'I Brrmen 
über . Pcnpektlven der FJehdis~lpJinm. am 10. M'I 1987 für die RechLSw""·n,,h,ft vorgdeC' habe. 
MeInen KolI,-gcn 'm f~chbere,ch danke ,ch {ur vieJ(iltige Hin",eis< uod Anregungen, ohne .. c d3m;1 (ür 
den Tex, mlthaftb.r mlchcn 7.U waUen. - Dcr Anmerkungs>pp.'" beschrink, SIch ,·n<sprechend dem 
Überblickch.rak«r des Ten« auf w.nlge N~ehwc • .., d.r we'terfuhrend.n L"tr~tur. 

, VgL hierzu F. W;cacker, Pnv .. rcdllSge-sclllclllC der NeUZeit. l. Aull. GO"'''gen '967. s. 97 11., "4 fL; 
M. S'o/l.". Ge,cI,.eh" d .. oflcmlichm RechLS in Deutschl.nd. Bd. I. Münch.n t988, S. S8 (I. 

1 VgL 'pe-Llcll zur deulSchen EntWICklung H. Denzcr, Sp"Iarütotdismus, Naturrecht und Re,ch .. elorm: 
Poli""h< Ideen on DeulSChland ,600-17\0, In I. FttschcrJH. Münklu (HISg.). Pipcrs H2.ßdbuch der 
Polillschen Id.~n. Bd.). MünchcnlZünch 1981. S. 2JJ 11.. '49ff.. sow .. gen.rell zu den V<rtr:>gsu,eonen 
rn demselben ßand W Euchrt" u. a., Oie VcnragnheoTe(ikcr und der.n Kriliker. S. H) fl. 

) Hicn.u C.j. F=anch. Der Vcr{,s.sungS$I." der Neu;,.< ... Beriin/Göt"nscnIHetdclberg '90; K. LOl·­
wcnsUIn, Vcrr. .. ungslchrc. J. Auf! . Tubmgcn '971. S. H7fl., t31 11.; vgJ .• uch M. Knel •• Einführung in 
die Su.!slehr •• ) . Auf]. Opladcn 198&, s. "911. 

~ W. Prc".r/F.. ReibJlCln . Art . V"Jk,·rn-<:hL<geschlchlc, on StrupplSchloch.uer (Hrsg.), Wöncrbuch des 
VolkerrexhL<. Berlm 196,. S. 680. 69s 11 .• 70) 11.; O. Kimmml(h. Die Enutehung des neuze,tlichen 
VolkcrTL"CbL<, In F.ts<hcrlMünkler (Anm. 2), S. 7)/L 
E. Sc},mldt. Einlührung An die GeschIchte der deuLSch.n Srrafrechupllcgc. ). Auf]. GOHingcn 196r. 
S. ,66[(. (§§ J j S 11.). 169 fL (5 1jJ); F. Sr}'4f'lClIJ. Die allgcml!lnen Lehren vom Verbrechen 'n ihrer 
E"lwicklung durch die Wisstl1.!chafl dts G("TTlconcn Str:Ilrcch ... (I~)JO). Neudruck A..Jcn '973, S. H 11. 
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Gesellschaftsgestaltung durchdrungen und unterstellten die Möglichkeit der Her­
stellung einer gesellschaftlichen ,.Synthesis. durch Recht. 
Der die Modeme nicht mehr loslassende Widerspruch ;l.wischen der Ethik und der 
Positivität des Rechts, d. h. seiner Unverfügbarkeit und gleichzeitig seiner Setzung 
und damit seiner Verfügbarkeit für gesellschaftliche Zwecke, schien für eine kurt-e 
historische Epoche in den Kodifikationen aufgehoben. Sie konnten freilich der 
Dynamik einer sich auch in Deutschland seit dem zweiten Drittel des t9.Jhdts. 
herausbildenden kapitalistischen industriellen Erwerbsgesellschaft nicht standhal­
ten, Diese erzwang mit der immer umfassender werdenden Mobilisierung aller 
materiellen Ressourcen (einschließlich der Arbeitskraft) für den marktvennittdten 
winschaftlichen Erwerb eine Logik der RessourcenaHokation, die das Recht in ein 
Regulierungsinstrument zur Konstiruierung von Märkten verwandelte, es damit 
ethisch weitgehend neutralisierte und verfügbar machte. Die Positivität des Rechts. 
also seine Seuung durch eine souveräne politische Gewalt und seine darin impli­
zierte jederzeitige Änderbarkeit im Hinblick auf sich pennanent verändernde 
Lebensverhältnisse. verlangte eine Entkoppelung des Rechts von ethischen Impera­
tiven, ohne doch auf die Begründung seiner Eigenständigkeit gegenüber dem 
politischen Willen des Souveräns verzichten zu können. Die Antwon war der 
rechtswissenschaftliche Positivismus: die Idee, durch die Entwicklung allgemeiner 
Rechtsbegriffe wie Gesetz. Vertrag. Person, (subjektives und objektives) Recht, 
Wille, Sache etc. und deren logische Verknüpfung zugleich mit der Autonomie des 
Rechts auch seine inhaldiche Richtigkeit zu gewährleisten6, wobei freilich ein­
schränkend gesagt werden muß, daß sich die wenigsten Positivisten dieser rechts­
ethischen Implikation ihres wissenschaftlichen Treibens bewußt waren. 
Der Rechtspositivismus hatte eine bedeutsame Funktion bei der Herausbildung der 
induStriellen Marktgesellschaft im Deutschland des 19. und beginnenden .2o.Jhdts. 
Im Verfassungs- und Verwalrungsrecht schuf sie die begrifflichen Instrumente einer 
säkularisierten bürokratischen staatlichen Herrschaftsorganisation, indem sie mit 
den Begriffen der juristischen Person des Staates und der Staatssouveränitär das 
Konzept einer rationalen Herrschaft durch Legalität entwickelte, damit das Problem 
der Legitimität politischer Herrschaft entpolitisiene und den obrigkeitlichen An­
staltsstaat zum Modell rationaler Herrschaft stilisierte7; das Konzept suatsbürgerli­
eher Freiheit konstituierte eine von der politischen Mitwirkung weitgehend ausge­
schlossene und ausgegrenzte PrivatrechtsgeseUschaft. in der Marktbeziehungen 
dominant waren. Die Reichsverfassung vom 16. April 1871 ist ein getreulicher 
Ausdruck dieses Konzepts einer Verfassung als Sta.:!tsorganisationssutuL [m Zivil­
recht schuf die Pandektenwissenschaft eine Begriff1ichkeit, die sich nach den 
Vorstellungen ihrer Protagonisten von allen sozialen Inhalten zu befreien haHe und 
ein lückenloses System konstituiene. in der allc gegenwärtigen und zukünftigen 
rechtlichen KonfEkte bereits in abscracto eine Losung gefunden haben, die nur noch 
vom Rechesanwender auszusprechen sei. Die darin liegende AbSTraktion von kon­
kreten Lebensverhälmissen, Interessen, gesellschaftlichen Gegensätzen und auch 
moralischen Prinzipien beseitigte die feudalrechtlichen Bindungen einer hierar­
chisch gegliedenen Gesellschaft und verhalf der "Republik des Marktes« zum 
Durchbruch. [m Bürgerlichen Geserzbuch, das am I.Jan. )900 in Kraft trar, fand 
dieser juristische Formalismus seine letzte große KodifikationS. 

6 Hiuzu R. DubudJ4Y. Vorstudien zur Rcclllswissensch.ft. Eine Ein{übnlOg In die lun."schc Theorie 
und Methode anhand vOn Tcx,en. Slungart u .•. J97~. S. 1& fl. 

7 Vgl. hierzu P. v. Oertun. Die sozl,l. Funktion des staatsrl."Chrlichen PO'''IVIST"OUS. Fraokfurt/M. '971. 
8 Hierzu Wit.cker (Anm. I), $'168 II 
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Die Novemberrevolution von 1918 und die auf ihrer Grundlage errichtete Weimarer 
Republik entzogen dem juristischen Positivismus auf allen Rechtsgebieten den 
Boden. Die Weimarer Republik war - politisch-soziologisch gesprochen - eine 
industrielle Massengesellschaft auf der Grundlage einer weitgehend unangetasteten 
kapitalistischen Produktions- und VerteilungsstTuktur in der Form eines modifi­
ziereen parlamentarischen Regierungssystems; der Widerspruch zwischen politi­
scher Demokratie und dem darin enthaltenen Anspruch auf Massenwohlfahn und 
den Machmrukturen und Imperativen einer kapitalistischen Ökonomie kam in ihr 
in aller Schärfe zum Ausbruch und veränderte auch grundlegend die Fragestellungen 
der Rechtswissenschaft. Nicht mehr die Freisetzung einer liberalisierten Privat­
rechtSgesellschaft und der Freizügigkeit ihres Markthandelns sowie die rationale 
Organisation eines in sich geschlossenen bürokratischen politischen Machtapparates 
war das Programm, sondern die EIltwicklung der begrifflichen Grundlage für ein 
»dist(ibutives~ Recht und die Konflikte, die aus den Inceressengegensät:z.en einer auf 
die Herstellung von sozialer Gerechtigkeit zielenden politischen Demokratie unter 
den Bedingungen einer kapitalistischen Ökonomie nocwendigerweise resultiereen. 
Dies erforderte die verlorengegangene Rückbesinnung auf die eingangs erwähnte, 
für das moderne Recht konstitutive Spannung zwischen seiner ethisch fundierten 
Unverfügbarkeit und seiner Positivität. die sich noch dadurch komplizierte, daß das 
souveräne Volk als Rechmchöpfer und als Legitimationsgrund für alles Recht auf 
die historische Bühne trat. 
Im Verfassungsrecht führte das - wenn man von der allerdings bedeutsamen 
Ausnahme Hans Kelsens absieht - zu den untereinander wiederum sehr unter­
schiedlichen . antipositivistischen .. Verfassungslehren von C. Schmill, R. Smend und 
H. HeJler9 , während das Verwalrungsreeht noch weitgehend seine fonnalistische 
Struktur behielt. Im Privatrecht ist besonders die Herausbildung des Arbeitsrechts 
hervorzuheben '0, durch das die Sonderstellung der Arbeitskraft unter den marktfä­
higen Gürern und insbesondere das Streikrecht eine erste rechtliche Anerkennung 
erfuhren. In den Kriminalwissenschaften fühne die bereits seit dem Ende des 
19.JhdtS. im Vordringen begriffene, insbesondere von Liszt verfochtene Erklärung 
der sozialen Detenninierrheit von Straftaten und der Gedanke der sozialen Veneidi­
gung zur (aUerdings nur punktuellen) Erweiterung des Sankcionensystems um 
Maßregeln der Erziehung, der Besserung und der Sicherung". Insgesamt war jedoch 
der Weimarer Republik ein zu kurzes Dasein beschieden, als daß die Rechtswissen­
schaft den Herausforderungen der wohlfahrtSstaatlichen Massendemokratie befrie­
digend hätte gerecht werden können. Das blieb und bleibt eine Aufgabe, die erst 
wieder seit dem Ende der 60er Jahre ~ufgenommen wurde. In der Epoche des 
Nationalsozialismus rächte sich aufs grausamSte, daß es der Jurisprudenz nicht 
gelungen war, sich als Wissenschaft :z.u konstituieren, die ihre eigenen spezifischen 
RationalitätSkriterien erarbeitet hatte". Die hemmmungslose Dienstbarkeit gegen­
über dem Regime äußerte sich in ihrer Selbstaufgabe als gegenüber den faktischen 
Machtverhältnissen distan:z.lose Rechdenigungsideologie oder als perfektes techni­
sches Instrumentarium der HerrschaftSperfektionierung. Die als »Katastrophe« 

9 Hierzu W. Srhlud'Il'Y. Enuche,dung für den soz,~I.n Rechtssu1L Herrnann HeUer und die "aolS,hwrr­
usehe Diskus$'on in de,WeJml.l'er Republik.~. Aun. Baden-Baden '98); zu Kelsen H. Dreier, Rech,,· 
lehre, SU.1",,:.o:z:.ioJogic und DcmokrallcLhconc: bel H.a..nl KclsCIl . .B,Jdc;n~ ß~dcn 1,SG. 

'0 V&I. hierzu Th. Ramm (Hn!;), Arbc1lsrec.h, und Politik. Qudlentex.e '9,8-'9H. NeuwiedlBerlin '966; 
Tb BIQnkc U. a. (Hrsg.), Kollek"ves Arbci,,,ccht. Quellcn,ex, ZUr Gesch,cl." des ArheiL"echlS In 

Deu.schhnd. Reinbck '97fö W. ViiI/bier (Hrsg.), Arbe'LSkampirech,. Baden-Baden '9H4, S. 28 ff. 
11 VgJ. G. R"tlbrllch, Der Erzlthungsgt<lankc Jm S,rafwe<en ('9 p) sow,. A utom~r .. oder SOZIal .. 

Stnf,echt? ('933), .bgedr. In d. ,.. ., Der Mensch ,m Recht . Gö,tingcn '9P, S. )ofl. bzw. 6} /I. 
'1 Zu diesem Prutub, R. Wiethölttr, RechrswlSscnschaft. Fr:lnkfun/M. J 968, S. 16 ri. 
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empfundene militärische Niederlage führte auf der Grundlage des Mißverständnis­
ses, der juristische Positivismus habe zur begrifflichen Wehrlosigkeit gegenüber 
dem NS-Regime geführt, zu einer Renaissance des Naturrechts, die allerdings nur 
verdeckte, daß man sich weiterhin vor den Aufgaben einer modemen Rechtswissen­
schaft drückee : einer Begründung der Autonomie und Rationalität des Rechts in 
seiner komplexen Verschränkung mit ethischen Prämissen, politischen Proz.essen 

und der Dynamik des gesellschafclich,cn Wandels. 

Il. Gegenwärtige Situation 

Wie die skizzicne Entwicklung der Rechtswissenschaft gezeigt hat, ist sie enger als 

viele andere Wissenschaften mir gesellschaftlichen Entwicklungen und Umbrüchen 
verbunden . Dies erkli:in sich daraus, daß zentrale gesellschaftliche Einrichtungen 
überhaupt erst durch Recht konstituiert werden und ihm nicht vorgegeben sind; 
sein Doppelcharakter als institutionalisierte Gerechtigkeit und als geseJJsch~{diches 
Steuerungsmedium läßt sich nur um den Preis der AuOösung der Rechtswissen­
schaft einerseits in Moral, andererseits in eine politische Machttechnik, aufheben. So 
kann es denn auch als eine der wichtigsten "Entdeckungen« der Rechtswissenschaft 

seit etwa den 60er Jahren gehen, daß das Recht nicht ausschließlich der Schranken­
ziehung und Abgrenzung quasi-natürlich vorgegebener Freiheits- und Machtsphä­
ren dient, sondern die Funktion hat, Ordnungszusammenhänge zu stiften, in denen 

unterschiedlichc und gegensätzliche Illceresscn und normative Werchaltungen insti­
tutiondl vermiuelt sind . Die Erkenntnis dieser Vergesellschafnmg und in der Folge 

auch Politisierung des Rechts, die zuweilen mit kulturkritischem Unterton auch als 
cine »Vermassung" qualifiz.iert wurde'!, war in der Weimarer Republik das . Privi­

leg« der linken Jurisprudenz gewesen '<, auch wenn sich in der Intcrcssenjurispru­
den~1j oder in den Bemühungen einer Integration der sog. Genc:ralklauseln in die 
formalen Abstraktionen des BGB dieser soziale Bezug des Rechts bereits deutlich 

spiegelte. 
Das traditionelle Konzept der Verfassung als einer Staatsverfassung setzte den Staat 
als bürokratisches Machtzentrum voraus; das Recht hatte lediglich die Funktion, 
durch subjektive Rechte, Kompetenz- und VerfahrensregeIn dieser Macht Fesseln 
anzulegen. Dieses System der Schranken ziehung war blind gegenüber den komple­
xen Konstitutionsprozessen politischer Macht, und erst ein Konzepc der Verfassung 
als rechtlich organisierter Prozeß der Velmitdung gesellschaftlicher Vielfalt und 
Heterogenität zur Einheit eines politischen Gemeinwe.sens'6 löste den Anspruch 
ein, dem Recht die zentrale Funktion gesellschaftlicher Integration zuzuweisen, 
nachdem die Religion diese Rolle im Zuge der Säkularisierung längst verloren und 

die unrationalisiene politische Gewalt zu einem vorher nicht gekannten Ausmaß an 

1 J G. Da"",. DculSch •• Rechl. Die geschIchtlichen und dogrn~tI$chen Grundl.gen de< geltenden Recht.< . 
Sluugart/ Köln '95', S. 175 Cr. 

'4 Vgl . nur die B<'tonung der ~k"v geselischlhsorg;U1 'Slerendcn Funkllon d~, Rcchls in den Schriften von 
H. Heller. z . 8 . '" dessc" Staatslehre oder R«:huSI>l1 oder D,klalur?, In dus. G ... mmche Schriften. 
~ldtn 197 '- 8d.J. 5. 81 rr., 8J. 1, S. Hl H.; vg) . • \lch F. L.N~"",,,nn, Wimch.ul, S,,..,,, D.moknuc. 
Aufs,,,.< '9J<!>-'9H (hrsg . v. A. S<illnu). FnnkfurtlM . '$l7g. 

15 D,m D .. b"char (Anln. 6), $. J P rr. 
16 Sehr einflußreICh on dieser R,chlung W. ,<agl, Die Verfassung :tIs rechtliche Grundordnung dcs SUol,es 

(1945). Dammadt )97'; bcdeul.51mc Etappen auf dem Weg zu die",r Umon~nti.rung H. Ehmkt, 
Grenzen der Verl3SS\lngsänderung. Bedi" 195>; P. Hal;erle. Die Wesen'gel .. lt.<ga"nlle des An. I, 
Abs. ~ Grundgesetz ('962). 1 . Aun. Klrlsruhe '972; K. HiSI.'. Grundzü~ des VCrr15, un,;srcchl.5 dcr 
Bundcsrcpublik DetJl.5chland ('966). ,6.Aufl. He,dclbcrg 19S9. 
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Barbarei geführt haue. Es sei übrigens vennerkt, daß es sich hierbei um dlcoretische 
Wandlungen im Rahmen des rechtSwissenschaftlichen mainstream handelt, die 
weder von .rechts«'7 noch von »links« 18 unangefochten waren. Der auf Konsens 
und Integration gerichteten Neukonzeption des Verfassungsrechts setzte die 
»Rechte« die im Staat und seiner Autorität institutionalisierte Einheit des RechtS, 
die »Linke« die Kritik der mangelnden Intcgrationsfähigkeit des RechtS in einer 
durch ökonomische Ausbeutung und Ungleichheit und durch politische Machtkon­
z.entration charakterisierten Gesellschaft entgegen. fmmerhin reflektierte doch das 
»intcgrarionistischc Zentrum .. zutreffend den Tatbestand, daß mit einem autoritären 
Etatismus kein »moderner" Staat mehr zu machen war. 
Diese Umorientierung war insofern äußerst folgenreich, als sie das Tor zu neuani­
gen Fragestellungen und methodischen Ansätzen aufstieß, zugleich aber auch neue 
Folgeprobleme auslöste, deren Bearbeirung die RechtSwissenschaft zumindest in der 
nächsten Dekade beschäftigen wird . Es handelt sich um das Problem der Verrechdi­
chung!9. Der Begriff der Verrechdichung bezeichnet sowohl einen gesellschaftlichen 
Prozeß wie auch in kritischer Absichr die damie :wfgeworfenen Probleme. Er 
beschreibt das Phänomen der Ausdehnung des Rechts auf immer mehr gesellschaft­
liche Lebenssachverhalte, die bisher rechtlich nicht oder wenig durchnonnien 
waren, ebenso wie die zunehmende Spezialisierung und DiHeren~ienl11g rechtlicher 
Regelungen . In der Perspektive einer historischen Entwicklungslogik der wesdichen 
kapicalistischen Industriegesellschaften stellt sich der heute beobachtbare Verrecht­
lichungsschub als der vorläufige Endpunkt eines Prozesses dar, dessen erSte Stufe 
wr rechtlichen Bindung des absolutistisch-bürokratischen Staatsapparates (Rechts­
staat) führte, dessen zweite die Konstiruierung einer politischen Öffentlichkeit 
durch das allgemeine und gleiche Wahlrecht und durch die Organisationsfreiheit 
von Verbänden und politischen Parteien (Demokratie) herbeiführte und dessen 
drille die Konstitutionalisierung des ökonomischen Proz.esses mit dem Ziel einer 
distributiven Gerechtigkeit (Sozialstaat) bewirkt hat'o. 
In allen drei Phasen übernahm das Rechr spezifische Sozialfunktionen ; in der ersten 
konstituierte es eine private Marktgesellschaft, schinnte sie gegen bürokratische 
Wohlfahrtsinterventionen ab und rationalisierte sowohl den Prozeß der Selbststeue­
rung einer Privatrechtsgesellschaft wie auch die Funkeionsweise der Apparate 
politischer Herrschaft; in der zweiten Phase ermöglichte es die öffentliche Them.ni­
sierung der Legitimation politischer Herrschaft und damit der Grenzziehung zwi­
schen gesellschaftlicher Selbststeuerung und politischer Fremdsteucrung; in der 
dritten, heute durchaus noch nicht abgeschlossenen Phase löst sich die auf Freihei­
ten. Recbte, Befugnisse und Kompetenzen, d. h. auf die gleichsam kommunikations­
lose Willensmacht von RechtSsubjekten konzentrierte RechtsbcgrifOichkeit auf und 
thematisiert den Charoktcr der zwischen ihllen stattfindenden Prozesse; eine Ver­
tragsbeziehung zwischen zwei Personen betrifft nicht lediglich deren Sphären, 
sondern hat gleichz.eitig eine daruberhinausgehende Bedeutung insofern. als erst die 

'7 Se-i,plelhalr und zugl<.Jch auch repräsenutlv Iucr,u die Arbe"en VOn E. ForsthoU. Rechusrul Im 
W~dd. Verf:os.ungsrechtliche Abhandlungen '9S4-1971. ~. Auf]. München '976. 

! 8 Vgl. hltnu V. Neumdnn. Recht.>- und vcrfassungstheoreuscbe po.,lIoncn der Sla,mrech"ich"" LInken. 
in: Der S", ... 8d.1I (r9h), 5.51' Ir.; clne Ausem""d,,,elzung mil diesem ktiuschcn BenchI 1St ~n 
die .. , SI elle nicht möglich. 

'9 Hierzu F. KuMI:?' (Hrsg.), Verrechtlichung von Winsch.fl, Arbe" und 50z,.kr Solidan,"1. Verglelcbende 
ADalysen. FrankfuniM. 1985 SO"·I. den &Je,chn"""gen RncnSlonsaufsatz von Th. Bwnke Kj '988, 
S. '90. 

10 Zu dieum Ph .. cnmoddl der Rcchuentwicklung d"" bürgerlichen Sla ..... }. H..btrm.zs. Tbeorie des 
kommunikauven H,ndelns. Bd. 2. FrankfurtfM. '98" S. 5 H ff.; vgl. auch Ph. NOlltti Ph. Sclznrd., L......., 
md Socoery in Tt>nSlllOn: Tow.,d R",ponSlv/: UW. New York u .•. '978, SOWIe H . H. ~. Arntm, 
Su'>l$lehre der Bundes{~publik Deuucbland. München '984. 
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366 gesamtgesellschafdiche Institutionalisierung und Garantie der Vertragskategorie 
diese inter-individuelle Beziehung als Rechtsbeziehung konstituiert. Durch diese 
Blickerweiterung gerät das gesamte gesellschaftliche Beziehungsgellecht in den 
Blick, das nicht nur die Sphären zweier RechtSsubjekte umfaßr, sondern darüber 
hinausgehend rechtlich nicht beteiligte Dritte einbczieht und die Reflexion ihrer 
Interessen ermöglicht. Die prozedurale Gerechtigkeit von Tauschprozessen ist nun 
nicht länger die unausgesprochene nonnauve Basis der Steuerungsfunktion des 
Rechts; vielmehr öffnet sich der rechtliche Diskurs wieder den fragen einer 
nunmehr distriburiven Gerechcigkeit. Die rechtliche Strukturierung dieser Externa­
litäten bestimmt denn auch die rechtswissenschafdichen Konzeptualisierungsbemü­
hungen bis auf den heutigen Tag. 
I. Im öffentlichen Recht äußert sich diese neue Perspektive zunächst auf der Ebene 
des Verfassungsrechts. Zwci eng miIeinander verbundene Fragestellungen sind hier 
hervorzuheben. Sie betreffen die Grundrecht$theorie und die Beziehungen zwi­
schen Gesetzgebung, Verwaltung und Justiz. Oie Grundrechtstheorie" hatte bereits 
am Ende der Weimarer Republik entdeckt, daß die GrundTechtc nichr lediglich 
subjektive Abwehrrechte des Individuums gegen die Verwaltung waren, sondern 
daneben eine institutionelle Dimension als gesellschaftliche Einrichtungen haben, in 
der das gesamtgescllschafdiche Interesse an den jeweiligen grundrechllich garantier­
ten Lebensbereichen zum Ausdruck kam - entwickelt wurde dieser Gedanke zuerst 
an der Eigentumsgarantie. Nach dem Kriege wurde dann deutlicher erkannt, daß die 
grundrechtlicb. geschützten Lebensbereiche wie das Eigentum, die öffentliche Kom­
munikation, die Privatsphäre der Individuen eec. von einer Vielzahl politisch­
administrativ vennittelrer komplementärer Vorleistungen abhängig sind, die einen 
derart pragenden Einfluß gewonnen haben, daß die Vorstellung einer privatisierten 
staatsfreien Sphäre unvollz-iehbar geworden isc. Die Vermirtlung grundrechdicher 
Lebensbereiche erfolgt nicht mehr durch wechselseitige Ab- und Ausgrenzung, 
sondern durch politische Gestaltung ihrer sozialen, insbesondere ökonomischen 
Voraussetzungen" . 
Rechtliche Regelung durch Gesetzgebung, Verwaltung und RechtSprechung erhält 
den Charakter einer normativ orientierten Sozialgestaltung, in der auf unterschiedli­
chen Ebenen eine Zuordnung und Kompatibilisierung unterschiedlicher gesell­
schaftlicher Handlungsfelder sowie individueller und kollektiver Interessenlagen 
vorgenommen wird . Die Rigidität des FormalrechtS, durch das Lebens- und Interes­
sensphären gegeneinander .lbgegrenzr werden, wird durch eine offene, flexible und 
an unterschiedliche Kontexte anschlußfähige Begrifflicllkeit verdrängt und wirft 
damit die Frage einer Rationalisierung dieser neuen rechtlichen Wertungsprozesse 
au{'} . Zunehmend verschiebt sich damit das Problem der rechtlichen R<ltionalisie­

rung dieses Prozesses auf die Frage nach der Ausgestaltung der entsprechenden 
Verfahren und nach den Rechten und Kompetenzen seiner Akteure. Verwaltung 
und Justiz, vor allem aber das Bundesverfassungsgericht, erfahren im Prozeß der 
Implementation der offenen gesetzgeberischen Programme bzw. der Kontrolle ihrer 
Verfassungsmäßigkeit einen Bedeutungszuwachs, der mit der überkommenen Vor­
stellung ihrer Funktion als Gesetzesvo!lzug und -anwendung nicht länger überein-

~1 Hierzu E.-w' Borkcn{iJTde. GrundreehlStheone und GrundrcchtsmteIY,etauon, 10: NJW '~14 . 

5. I 1>9 H.; U. K. Preup. Die In'.maliSlcnmg de' Subjekts. Zur Kritik de, Funku<>nS"W.IS~ des ,ubJek,,· 
vc.n R<chu . FronkfurtfM. '979. S_ 147ft 

11 Saonders deu,lich henusg'3rhe,'" be, H. fliddt7, D,e <ozllle Ordnung de, Grundgesclzes . Lell\.den 
2U den Grundrechten eIner demokulISchen Ven,,",sung. Opl.den '975 'OWIe In den BciU"iogcn des 
S:1Illlndband., ,"on). Pe-rtb (Hrsg.), Grundrechte .Is Fundament der Demok"Uf. Fr21lkfurtfM. [979 . 

2) Hit .... 'u K. ·H. LAdtl<T, '.Abwagung. - Ein neues Pl1"adigma d •• Vtrw:Jtung<r<'Chu. Von der Einh." d.r 
Rochtsordnung zum Rccbupluroli,mus . Frlnkfun/ M.-New York '984. 
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stimmt und neue Überlegungen in Richtung auf eine Binnenkol1stjtutionalisierung 
dieser Organe herausfordert. Insbesondere das Verwaltungsrecht hat sich aus einem 
System von Schranken gegenüber bürokratischen Interventionen in private Lebens­

sphären zu einem zentralen Medium der Veneilung von Ressourcen und Lebens­

chancen und der Steuerung des wirtschaftlichen und technologischen Prozesses 
entwickelt. Die rechtliche Rationalisierung dieses Vorganges steht noch an ihrem 
Anfang, zumal die hier eingeschlagene Strategie der gesellschaftlichen Kompatibili­
sierung durch Prozeduralisie(ung und eine neue Abwägungsdogmacik solange in der 

Luft hängt. wie Kriterien für eine rationale Theorie der Gerechtigkeit nicht emwik­
kelt worden sind. 
2.. Auch im Zivilrecht haben sich seit dem Ende der 60er Jahre bedeutsame neue 

dogmatische Entwicklungen vollzogen. Hier galt es zunächst, in der Auseinander­

setzung mit der Priv:Hrechtsverfassung der bürgerlichen Gesellschaft die Frage nach 
den sozialen Funktionen des Zivil- und Wirtschafcsrechts wieder auf die Tagesord­
nung zu setzen. Die Konzeptualisierung des Privatrechts als Winscha{tsrecht ist 
dabei selbst bereits ein Element dieser Entwicklung'~. Wimchaftsrecht konstituierte 
sich - wie das Arbeitsrecht - als Antipode des bürgerlichen Formalrechts. wie es in 
den Großen Kodifikationen des 19.Jhdrs. (ADHGB, BGB. HGB, ZPO) zum 
Ausdruck kam. War das Privatrecht dem Konzept der gesellschaftlichen Selbst­
steuerung über den Markt durch die rationalen Entscheidungen privatautonomer 
Subjekte verpflichtet, so bedeutet das Winschmsrecht die Korrektur dieser Prämis­
sen: es setzt die Steuerul1gsfähigkeit der Wirtschaft und auch die Schutz bedürftig­

keit der Wiruchaftssubjekte voraus. Dieser an Stcuerungs- und Schutzaufgaben 
orientierte Begriff des Wirtschaftsrechts knüpft zwac an die positive Herausbildung 
einschlägiger Regelungsmacerien an; er ist aber weniger gegenstandsbezogen und 
rechtssystemarisch, sondern vielmehr methodisch und gesellschaftsthcorelisch ge­

meine: die Kategorie »Winschaftsrecht« bezeichnet programmatisch einen das 
gesamte Privatrecht betreffenden Umorientierungsprozeß und bedeutet eine Wen­
dung vom Formal- zum Incerventionsrecht durch Materialisierung. 
Inzwischen hat die Diskussion eine weitere Entwicklung zum ~postinterven(ionisti­
sehen .. Recht vollzogen. nachdem sich gezeigt hat, daß die interventionistische 
Strategie der Verrechdichung durch »conrrol and command« ihrerseits in eine Krise 
geraten ist. Sie äußert sich in verschiedenen Formen'! : in Regulierungsdefiziten. 
weil der regulierte Bereich in seiner eigenen Struktur mit dem Typus rechtlicher 
Regulierung nicht harmoniert und sie nicht .. annimmt« (Beispiel: Kartellrecht, z. T. 
auch Umweltrecht); in desintegrierenden Überregulierungen, in denen das Recht 
gewissermaßen mit der Regulierung zugleich ~uch den regulierten Sozialbereich 
zerstört (Beispiel: inceraktionsgeprägte Sozial bereiche wie Bildungs-, Sozial-, Fami­
lienrecht, Stichwort »Kolonialisierung der Lebenswelt«); in einer .Politisierung .. , 
»Ökonomisierung«, »Pädagogisierung«. Ctc. des Rechts. d. h. seiner Auslieferung an 
materielle Zielsetzungen und deren Relevanzkriterien mit der Konsequenz, daß es 
seine Autonomie und seine eigenen Rarionalitä[s- und Relevanzkriterien verfehlt 
und seinerseits irrelevant wird (Beispiel: Stabi!itätsG, Mißbrauchskoncrolle nach 

~4 vgJ. R. Wie/höfler. RechtsWISsenschaft (Anm. J~). S. 246 Ir.: diTs. , EntWIcklung d.s Recht,begriffs, In 

V. GellnuJG. Win,tT (Hng.), Rcchtsfonncn der V.rflechtung ,'on SI,., und W",.schf, Oothrb. f. 
RechtSSOZIologIe und Rechtsthtone Bd. 8). Opbden 19&1. S. }& H. ; don auch G. Briiggemctrr • • Win· 
"hafuordnung und SWlSveriassung. - .Mischverias,ung des d=okratlschen Intervenllon5kapualis­
mus. - .Vcrf>'sungsthconc de, Sonal.uaUe. Drei Modelle d .. Vcrfltchtung von St.aal und Winschah? 
S. 6off. ; "gl. auch D. Hart, Vorn Bürgerlichen Recht zu, polill,chcn Verwaltung. Zum Funkllon,wandd 
des Privarrechu. ,n: KJ '974. $.174 fI. 

's VgJ. G. Tcubn ..... After Legal Instrumentalism? Stroueg" Models cf Po .. -Regulalory L,w. U1 den . (ed.). 
Dilemmas 01 UW In ,he Wd(arc Sl.1lC. B«linlNcw York ,,86. S. 29,11. 
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368 dem Gesetz gegen Wetcbewerbsbeschr;änkungen [GWB]). Das Konzept einer 
Fremdsteuerung gesellschafrlicher Lebensbereiche durch Recht war und ist die 
AntwOrt auf die evidenten Defizite des den Schutz von Verfügungsfreiheiten 
organisierenden Formalrechts, indem es nicht nur Zwecke, Bedürfnisse und Interes­
sen in die Rechtskategorie einfühne, sondern das Recht als gesellschaftliches 
Steuerungsmedium konzeptualisiene. Es unterstellte damit die Kompatibilität des 
Reches mie prinz.ipiell allen Sozialbereichen und seine wenn nicht beliebige, so doch 
hochgradige Instrumentalisierbarkeir. Die angedeuteten Kennzeichen einer rechtli­
chen Regulierungskrise haben nun das Problem der Autonomie der regulierten 

gesellschaftlichen Teilsysteme, der des Rechts selbst sowie der Charakteristika ihrer 
Inrerdependcnzbez,iehungen und Vcrkoppelungsmöglichkeiren in den Vordergrund 
der rechtswissenschafdichen Arbeit geruckt. Darauf wird sogleich noch naher 
einzugehen sein . 
3. Eine ähnliche Entwicklung, wie sie für das öffentliche und das Privarrecht 
skizziert wurde, läßt sich für den Bereich des StrafrechtslKriminalwissenschaften 
beobachten . Die Begründung des modemen Strafrechts besl~nd in der Herausbil­
dung eines Systems rechtlicher Regelungen. die die Rechtssphäre des Individuums 
und seines Freiheitsraums gegenüber mehr oder weniger opportunistischen Ansprü­
chen der sozialen Kontrolle und Disziplinierung abgrenzten . Die Herausbildung 
des TatstrafrechLS - die Strafe wird durch eine Tat, nicht durch den »Unwert« des 

Talers ausgelöst. und die Tat ist eine vorn Willen des Individuums bestimmte 
Handlung - sowie des SchuldscraJrechrs - die strafrechtliche .Haftung« besteht nur 
nach dem Maß individueller Schuld - können als die wesentlichsten Stufen der 
Rationalisierung des Slrafrechts'6 und der ihm zugrunddiegcnden gesellschaftlichen 
Vergeltungsbedürfnisse angesehen werden. Die Klärung des Handlungsbegriffs, der 
Kausalität. der individuellen Zurechnung, der Differenzierung der Scnuldformen 

des Vorsatzes und der Fahrl~ssigkeit führte zur Entwicklung eines hochentwickel­
ten dogmatischen Systems", dessen Prämisse die Willensfreiheit des Menschen 
war. 
Die Entdeckung der Straftat als eines sozialen Ereignisses und die Konzeptualisie­
rung des Strafrechts als Rechesgüterschutz. der Tat als Ergebnis der sozialen 

Bedingungen des Täters sowie der Str~fsanktionen als Maßnahmen der Sozialvertei­
digung setzte bereirs am Ende des vorigen JahrhundertS - insbesondere durch die 
Arbeiten Franz v. LisztSli und seiner Schule - ein und führte vor allem mit dem 
Gedanken der Erziehung und der Resozialisierung zur interventionsstaatlichen 
Wende des Strafrechts. Daß der Nationalsozialismus sich' für seine aggressive 
Vernichtungsideologie und Herrschaftspraxis des StrafrechLS bemächtigte und diese 
(freilich nicht einheitliche) Entwicklung unterbrach, bedarf keiner Begründung19

. 

Nach einer durch die Renaissance des Naturrechts gekennzeichneten Regression zu 
den einstmals progressiven. inzwischen reaktionär gewordenen Prinzipien des 

Schuld- und Sühnestrafrechts lO in den erSten bei den 1 ahrzehnten nach Kriegsende 

.6 Hiel7.u im ein~dnen SchmlJt (Anm. 5). S. }.}II. (§§ '75 fL), S.JS, 11. (§§ }19f1.); vgl. luch die lnu­
liba3Jc K:unpfschrif, von G. DahmlF. Schaf/mUl. Liberal .. oder aUloritäres Str~frechd H;unburg '9H. 

17 Vgl. un emzelnen zur dogmenhLSlOmchen Enlwieklung F. Sch4f"eUl (Arun. s); zur neu eren Encwlck­
lung G.Stralenwerth, Die Srulen deo VerbrcchenSlufb.1u5, In: K. üühmenlF. SarI, (Hrsg.). Seminar: 
Ab""eichcndes Verhal.en 11. Die gesellsch~ftliche Reakllon ~uf KrimmaliLät. Bd. l. FrankiurtlM. '975, 
S.2S' H., rn.w.N. 

,8 Vgl. nur F. v. L"'I, l<:hrbuch d ... deutschen SIr.llrechl$. '. Aull. LeiPZIg ,88" 21.111. Auf]. l<:'PZlg 
'9'9: dM"., Ocr ZwcckgedUtke Im Sl.r.I.I'rech .. leipZig ,88,. 

19 VgJ. hierzu H. Rupmg, Grundriß der Slr>fuchug<'schldue. München "8,, $.9-1 H. m .w.N . ; vgl. .ueh 
die BCILrägc In Reklelum KnllSdJe Justl2 (Hr'g.), Dcr Unrcchu-Sw!. Rechl und Jusuz Im Nauon,lso· 
21:>.li.smu,. 1. Auf!. B.dc:n·B.dcn 198} . 

JO Hienu Rii.plng (vorige Anm .), S. \') H. m.w.N . 
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wurde sie ersr mit den 1966 und 1968 veröffentlichten Alternativ-Entwürfen 
liberaler Strafrccntslehrer 7.um Allgemeinen und zum Besonderen Teil des SeGBl' 
wieder aufgenommen und fühne Zur Erweiterung des StrafrechtS zur Kriminalwis­
senschafr. Sie öffnete den Zugang zu der Fragestellung nach den Definirjonsprozes­
sen, in denen abweichcndes Verhalten als kriminelles Unrecht identifiziert wird, 
und zur Entdeckung jener »selektiven Nonnen-< der Gesellschaft, durch die krimi­
nalrechtliche Zuschreibungen bewirkt werden)' . Es handelt sich hierbei um einen 
komplexen gesellschaftlichen Vorgang, in dem es um den Prozeß der Definition von 
~Gefährlichkeit", der Zuschreibung von Gefahrenpotentialen zu Individuen, der 
Fesdegung des gesellschaftlichen Anwendungskontextes (z. B. Strafrecht oder 
Psychiatrie) und der Komparibilisierung mit den vorhandenen Ressourcen der 
sozialen Kontrollinsranzen geht, Auch diese sozialregulierende, interllet1lionistische 
Kriminalpolitik, zu der sich das Str3frecht aus einer rein rechesdogmarischen 
Wissenschaft entwickelt hat, hat Folgeprobleme aufgeworfen, die ebenfalls mit der 
begrenzten Regulierungskapazität und Instrumentalisierbarkeic des Rechts und den 
anspruchsvollen KompatibilitätSanforderungen der Sozialbereiche zu tun hat, die 
der kriminalpolitischen Kontrolle unterworfen werden. 

IIl. Entwicklungsperspektiven der Rechtswissenschaft 

Der Charakter der Rechtswissenschaft als einer dogmatischen Wissenschaft, die den 
inneren Zusammenhang der RechtSmasse durch Begriffsbildung und Sysrematisie­
rung herstellt und dadurch Kriterien für die Auslegung und Anwendung des Rechts 
entwickelt, wird auch in der Zukunft Fragestellungen hervorbringen, die aus der 
Norwendigkeit der ErhaltUng der inneren Logik und Kohärenz des Rechts resultie­
ren. Auf dieser Ebene der innerdogmatischen Arbeit ist wissenschaftlicher Fort­
schritt im Sinne der Vertiefung und Verfeinerung der Begriffe und der Entdeckung 
neuer Zusammenhänge gewiß möglich und auch wahrscheinlichB ; das gleiche gilt 
für die methodisch unterschiedlichen Bemühungen der Rechtstheorie um eine 
Steigerung der Überprüfbarkeit und Falsifizierbarkeit normativer Aussagen H - aber 
es ist zumindest ungewiß, wic weit sie in der Lage sein werden, die spezifische 
Entwicklungsdynamik des Rechts und der damit aufgeworfenen gesellschaftlichen 
Probleme zu konzeptualisieren. 
Wie der bisherige Abriß der EnlWickJung der Fragestellungen der Rechtswissen­
schaft gezeigt hat, folgten sie weniger der inneren Dynamik eines rechtSimmanenten 
Prozesses als vielmehr den Problemen, die aus den ambivalenten Wirkungen der 
Verrechtlichung gesellschaftlicher Lebensbereiche resultieren. Der erste Verrcchr­
lichungsschub, der zur Konstitution des RechtSstaats und zugleich zur Autonomi­
sierung der Ökonomie durch Privatrecht (im Strafrecht : zur AUtOnomie des Sub­
jekts und seines freien Willens) führte, organisierte eine negative Koordination 
vorrechdich konstruierter Freiheiten; Recht war begrifflich ein System der Ab- und 
Ausgrenzung vorgegebener individueller Lebens- und Interessensphären. Die 

)' Altern>uv-Entwurl Cllles Sl~gc$lubuchc' . Allgern"",,, Teil. Tub,ngcn '966; Besonderer Teil : 1'01;,,­
seh.,. Stra!,,,,,h .. Tüb<n&<n '961!; B..,ond~~, T<il : Sexu:old.likte «c. Tllbinsen ,,68. 

p Vgl. di. Beilräge In K. LiidersunlF. SiUk (Hrsg.), Seminar: AbweIchendes Verh.hen I. Die selekllven 
Nonnen der Ges.II,~hah . Fr:1l\lJurtlM. '975. 

)3 Zu den spczili,ehcn Mcrkm~l"" dogm.uschcr Rcchlsw>SStfucldt vgl. die Beitrige lD W. Krawlttz. 
Theorie und Technik der B~ri((siurisprudenz. D,nnsr.ad, '976. 

H Vgl. R. AIe"J. Theon. der jumu.chen A'llumenulion. Fruolc.furtlM. 1978 lNeudr. ,,8); H .-]. Kod,/ 
H. Riißmann, Junsusche Begrundungslehre. München 1981. 
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370 rechtswissenschaftliche Aufgabe bestand in der begrifflichen Konstruktion des 
Rechtssubjekts und seiner Freiheit, während Probleme der strukturellen Kompati­
bilität des Rechts mit den verschiedenen rechdich ausgegrenzten Sozialsphären 
keine Rolle spielten. Der intervenrionsscaatliche Verrechdichungsschub, der die 
rechtswlsscnschafdichen Fragestellungen seit den 60er Jahren beschäftigte, hatte es 
mit dem Folgeproblem der Externalitäten des subjektzenrrienen Sozialmodells zu 
tun; er führte zur rechtlichen Konstiruierung und Durchfonnung de.r wesentlichen 
Sozialsphären, insbesondere des Wirtscbaftsprozesses. Hier bedeutete Verrechdi­
chung Regulierung durch Materialisierung des Formalrechts mit der wiederum 
problemerzeugenden Folge einer Autonomisierung der Verwaltung; vor allem aber 
bedeutete sie die Herausbildung immer spezialisierterer rechtlicher Regulierungen 
in immer küneren zeitlichen Absränden mit dem Ziel, den Eigensinn des Markles, 
der technologischen Entwicklung sowie der kulturellen Reproduktion und ihrer 
sich zunehmend differenzierenden und auronomisierenden Handlungsstrukturen 
mit egalitär-sozialstaatlichen Gerechtigkeitspostulaten zu koordinieren. 
Die oben erwähnten Regulierungsdefizite haben das Problem der strukturellen 
Ve.reinbarkeit des Rechts als Steuerungsmediurn mit den Handlungsstrukturen der 
regulienen Bereiche in den Vordergrund der rechtswissenschaftljchen Arbeit ge­
rückt. Es wird noch dadurch kompliziert, daß die Herausbildung funktionell 
spezifiziener und spezialisierter gesdlschafrlicher Teilsysteme zu deren zunehmend 
sich steigender Autonomisierung und zugleich auch zu ihrer wechselseitigen Inter­
dependenz führt, Nimmt man In Übereinstimmung mit der traditionellen Auffas­
sung an, daß die Funktion des Rechts darin besteht, einen Zusammenhang zwischen 
den gesellschaftlichen Teilsystcmen und damit gesellschaftliche Einheit zu stihen, so 
zeigen sich deutlich die Schwierigkeiten, die damir unter den heutigen Gegebenhei­
ten verbunden sind. Die Eigenlogik des Rechts muß nicht nur mit der der gesell­
schaftlichen Te.ilsysteme und ihrer Rationalitäten kompatibel sein, sondern darüber­
hinaus auch deren strukturelle Vereinbarkeit untereinander herStellen, um seine 
Funktion der Rationalisierung des gesellschaftlichen Enrwicklungsprozesses erfül­
len zu können . Darin liegt das - möglicherweise uneinlösbare - Programm der 
gesamtgesellschafdichen Selbststeuerung durch Recht umer Bedingungen von Au­
tonomie und Interdependenz gesellschafclicher TeilsystemelS • Es lassen sich ver­
schiedene Bereiche unterscheiden, auf die sich die Forschungsarbeit in den nächsten 
Jahren konzentrieren dürfte: 

I. AnalY$e der Anwendungs- und Akzeptanzbedingungen rechtlicher Regelungen 

Hier geht es um Fragestellungen. die die bisher dominante Perspektive der Interpre­
tation und Systematisierung des RechtsstOffs verlassen und die institutionellen 
Bedingungen und Ressourcen der Rechtsanwendung thematisieren. Dies ist eine 
Reaktion auf die Erkenntnis, daß unverkennbar die Effizienz des Rechts als 
Steuerungsmedium wie auch die Verwirklichung seiner Regulierungsziele einerseits 
von institutionellen Rahmenbedingungen, :zum anderen von seiner Binnenstrukrur 
abhängen, in der das Potential zur Reflexion seiner eigenen Anwendungsbedingun­
gen enthalten ist. Diese haben sich insofern grundlegend geänden, als die der 
rechtlichen Regulierung unterworfenen Sozialbereiche gleichsam .moving targets .. 
darstellen, d. h. nicht als statische und subsumtionsfähige Sachverhalte fescliegen, 
sondern sich, nicht zuletzt durch den Prozcß der Verrechtlichung selbst, in ständi-

lS Vgl. R. W .. "höllrr, Matero.Jinuon md Practduralizauon on Modem Law. tn : G. -r-"!,,u, (Anm. ~S). 
S. ll' fL 
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ger Bewegung befinden, in der sich K:.lUsalverhältnisse komplizieren, Interdepen­
denzen, Einllußzonen und Schuu.bedürfnisse verändern und die herkömmliche 
Trennung von Sachverhalt und Norm permanent unterlaufen. Der Genehmigungs­
prozeß einer großtechnischen Anlage (1.. B. von Kernkraftwerken) ist ein deutlicher 
Beleg für diese Dyoamisierung der Rechtsanwendung, für die der Begriff des nlaw 
processing" angemessener wäre. Dies erfordere eine Rechcsanwendungslehre, die 
neue Instrumente und Verfahren der Infonnationsbeschaffung, -selektion und 
-bewertung und neue Kriterien der Zurechnung und Verteilung von negativen und 
positiven Externalitäten (Schäden, Risiken und Wohlfahrtsgewinne) entwickelt. Als 
Beispiele seien Individualschäden nach industrieller Umweltbeeinrrächtigung36, Ge­
sundheitskomplikationen im Gefolge von ärztlichen Mißgriffen oder von Medika­
mentengebrauch oder auch Wohlfahrrsgewinne aus technologisch induzierter Ver­

änderung industrieller Produktionsprozesse genannt. 
Ein weiteres Element einer zu entwickelnden Theorie des .. law processinget ist das 
Merkmal der Ungewißheit17 , das in der Rechtsanwendung einen völlig neuen 
Stellenwen erhalten hat. Traditionellerweise ist die Konfliktregelung durch Recht 
mit dem Ziel der Rechtskraft die Behebung von (Rechcs-)Ungewißheit durch 
Rechtsentscheidung. Die theoretische Voraussetzuog dieses Konzepts war 6ner­
seits, wie erwähm, die Statik eines subsumtionsfähigen (gesellschafc1ichen) Sachver­
nalts, zum anderen aber die Annahme der Einheit des Rechts, des Staates und eines 
öffentlichen Interesses, die durch die Rechtsvetwirklichung je neu authentifiziert 
und reproduziert wurde. In der Zukunft dürfte diese theoretische Prämisse eines auf 
die Herstellung von Gewißheit gerichteten und in der Einheit des Rechtssystems 
gründenden Rechtsanwendungsmodells problematisch werden. Schon hcute ist 
erkennbar, daß gesellschaftliche Tei!systeme wie die WirtSchaft, die Verwalrung 
oder die Wissenschaft ihre Handlungsressourcen und -strukturen weniger nach dem 
Prinzip der Verwirklichung bestimmter Werte sondern nach dem der Öffnung, 
Erhaltung und Kontrolle von MögJichkciLSräumen organisieren, durch die sie den 
Prozeß ihrer Selbstveränderung steuern. Nicht die Erlangung von Gewißheit (i. S. 
der Ziel- und Wertverwirklichung), sondern der Umgang mit Ungewißheit struk­
turie.rt diese Sozialbereiche, und das Recht als integrales Element ihrer Reproduk­
tion muß seinerseits nicht nur seine Regelungskapazität, sondern vor allem seine 
Kriterien für die Relevanz des notwendigen Wissens darauf einstellen. Dies alles fallt 
in den Bereich der Verfahrenslehre, die vennutlich die grundlegendsten Verände­
rungen erfahren wird. 
Schließlich gehört in diesen Bereich der Analyse der Anwendungs- und Akzeptanz­
bedingungen des Rechts die wissenschaftstheoretisch zwar nicht sehr neue, aber 
bislang fast vollständig vernachlässigte Frage nach den Ressourcen, internen Hand­
lungsstrukturen und Informationsverarbcitungskapaziüten des Rechts-, insbeson­
dere des Justizapparates . Hier ist ein Gesichtspunkt hervorzuheben. Zwar werden 
bereits in bestimmten Bereichen der Justiz und der Verwaltung Computer einge­
setzt, um schematisierbare Massenverfahren (Mah nverf.:lh ren, Bußgeldverfahren) 
rationeller zu »erledigen " ; die Prämissen und die Folgen dieses Prozesses sind aber 
noch weitgehend unaufgeklärt. Die Möglichkeiten der Verarbeitung auch komple­
xer Informationen durch Compurer dürfte neue Kriterien für die Sachverhahser­
mitdung, für die: Relevanz von Informationen, für die Berücksichtigung von Inter­
dependenzen und neue Erkenntnisse über die logische: Struktur des Rechts hervor-

)6 VgJ. G. B,>iggtme",r, Dtlik,srechl. Ein Hand- und Ldubuch. B.dcn-ßad~n '986, S. 4j) If. 
)7 Vgl. K.-H. LJdeur, Die Akzepunz von Ungewißhen - ein Sehn,e auf dem Wtg zu emeln .ökolog>­

schen- Re.:ht5konzep,?, In : 8. . VOLgl (Hrsg.), Recht ,]5 I",trumen' der Politik . Opl.dcn '986, S.6off. 
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372 bringen J!, deren Integration in die Rechtstheorie - auch hier in erster Linie in die 
Verfahrenstheorie - noch aussteht und Programm für zumindest das nächste 
Jahrzehnt sein wird. 

2. Von de~ Konstitution sltbjektive~ FreiheIt übe~ die Regulierung von 
ExtetnalitLiten zur Gestaltung von Interdependenzen 

Die Krise des regulatorischen Rechts resultiert nicht nur aus der unzulänglichen 
Kenntnis der Binnenstrukrur und der im Rechtssystem selbst enthaltenen struktu­
rellen Eigenarten, die die sozialen Anwendungsbedingungen des Rechts bestimmen, 
sondern aus der permanenten Steigerung der Komplexität der gesellschaftlichen 
Lebensverhältnisse, d. h. aus der Steigerung der Gesamtheit der Möglichkeiten des 
Handelns und Erlebens, deren Aktualisierung je unterschiedliche Sinnzusammen­
hänge konstituien. Es wurde bereits erwähnt, daß sich ,.moderne- gesellschaftliche 
Teilsysteme zunehmend weniger nach dem Kricerium der Ziel- und Wertverwirkli­
chung als nach dem des rationalen Umgangs mit Handlungs- und Erlebnismöglich­
keiten organisieren. Dies erklärt, daß Fragen einer problemadäquaten Prozedurali­
sierung des Rechts Vorrang vor der Begründung seiner materiellen Richtigkeit 
bekommen haben, da sie im Zuge des ZerfaJls eines einheitlichen Rechcshorizonts 
immer häufiger kontingent werden. Die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit 
rechtlicher Regulierung erhöhen sich daher insofern, als nunmehr die Koordinic­
rung und Kompatibilisierung sich autonomisierender gesellschaftlicher Teilsysteme 

und ihrer internen Dynamiken und Emwicklungslogiken zu einem zentralen gesell­
schafdichen Problem wird. 
Es kann sicher nicht angenommen werden, daß dessen Lösung eine Funktion nur 
des Rechts ist. Sie ist aber gewiß eine Herausforderung auch an das Recht. Ein 
zentrales, dazu exemplarisches Feld zukünftiger rechtswissenschaftlicher Forschung 
in bC2ug auf diesen Problembereich bezieht sich auf die technologische Entwicklung 
und deren Steuerung. Die Exemp)arietäc ergibt sich aus der soziologischen Eigenart 
von Technik: technisches Handeln ist Umweghandeln. Man wendet eine Technik 
an, indem man einen Umweg zum Ziel wählt. weil man auf diese Weise das Ziel 
schneller und/oder vollständiger erreicht. Sie bedeutet einen überlegten Verzicht auf 
unmittelbare Ziel- und Bedürfuisbefriedigung, verlangt die Aufgliederung des Um­
weges in spezialisierte Teilfunktionen und bewirkt, je länger die Umwegkette ist, 
eine um so differenziertere ArbeitsteilungJ9 . Diese Erkenntnis ist nicht neu. In der 
Wlrtschaftswissenschaft gilt die Verlängerung der Produktionsumwege als ein Indi­
kator für die Produktivität einer Volkswirtschaft, in der Organisations- und Ver­
walrungswissenschaft beruht die Theorie der Organisation und ihrer Effektivität auf 
dieser Einsicht, im Verfassungsrecht wird zu Recht in diesem ProLeß der Mediati­
sierung von Unmittelbarkeit die Überlegenheit der Repräsentation über Identiläts­
konzepte der politischen Willensbildung gesehen. Die damit verbundenen Konse­
quenzen treten dagegen erst aJlmählich in unser Bewußtsein. Sie liegen in dem mit 
technischem Handeln verbundenen Prozeß der immer weiteren Verzweigung und 
Differenzierung von Funktionen und der daraus resuhierenden Notwendigkeit der 
Kommunikation und Kooperation, die als objektiver Zwang zur beherrschenden 
gesellschaftlichen Realität wird und unserer Verfügung zu entgleiten droht. Man 

}8 Vgl. h,erzu K.-H. Lad'ur. Compulerkul,llr und Evolullon d~r MClhodendi,kusSlon ln der Rechuw,s­
senschan, )n: ARSP '988, $.218 Ir. 

39 Hierzu H. S"ch<Sc, T~hnik und Verantwortung. Probleme der Ethik ,m .echnlSchen Ze,,:;!,~r. Freiburg 

'97'. in,be •. $. 5' 11. 
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kann daher Technik auch als den Prozeß der fortwährenden Steigerung von 
gesellschaftlichen Dependenzen und Interdependenzen bezeichnen. 
Berrachtet man - aus rechtswissenschaftlicher Sicht - die bisherigen Fonnen der 
rechtlichen .,. Regulierung~ dieses technologisch induzierten Prozesses, so kann man 
von der ersten als der Phase des "freisetzenden« Rechts auf der liberalen Entwick­
lungsstufe sprechen, die auf der interventjonsstaadichen Stufe durch die Phase des 
.. kontrollierenden« Rechts ergänzt (nicht abgelöst) wurde40 • Es waren die Schrifte 
von der rechtlichen Konstituierung von subjektiver Freiheit - Freiheit der Wissen­
schaft und Forschung, des Gewerbes und des Berufes, des Eigentums und des 
Marktes als den rechelichen Formen, durch die der technologische Prozeß und seine 
lineare Fonschrittsdynamik freigescrzt W1.Irde - zur Entdeckung und Regulierung 
von Externalüäten, d. h. der Erkenntnis der Notwcndigkeil einer bewußten Kon­
trolle und Verteilung der Schäden, Risiken und Produktivitätsgewinne der unauflös­
bar mit dem Wirtschaftswachstum verbundenen technologischen Entwicklung. 
Heute stehen wir vor einer neuen Entwicklungsstufe, deren Problemw:".lhrnehmung 
sich nicht mehr auf die Fragen der »Technologiefolgenabschätzung", d. h. auf die 
Kontrolle einer als unumkehrbar und quasi-naturwüchsig unterstellten Entwick­
lung, beschränken kann und wird, sondern insofern als Phase des »gestaltenden « 
Rechts zu konzipieren ist, als es den Anspruch erhebl, die Dynamik des Aufbaus 
von Interdependenzen und des Netzwerks von Möglichkeitsräumen mit rechtlichen 
Maßstäben zu konfrontieren. 
Im öffentlichen Rechl wird das - vergleichbar mit der Entdeckung und dogmati­
schen Ausfonnung der Planung und ihres Instrumentariums in der Phase des 
Übergangs zum interventionistischen Recht - zur Notwendigkeit der Entwicklung 
neuartiger rechtlicher Steuenmgstechniken führen, die über die in jener Phase 
konzipierten Mechanismen des Interessenausgleichs bei der Verteilung von negati­
ven und positiven Externalitäten hinaus die Kapazität der Koordinierung gesell­
scbaftlicher Teilsysteme durch die Herstellung ihrer wechselseiligen Kompatibilität, 
Offenheit und Anschlußfähigkeit enthalten müssen . Dabei spricht einiges für die 
Annahme eines grundlegenden epistemologischen Wandels der Erkennmisperspek­
live, wie sie der Radikale Konstruktivismus in anderen Wissenschaftsbereichen 
(z. B. Philosophie, Psychologie, Soziologie, Managemenlwissenschaften, Sprach­
und literaturwissenschaft) vollzogen hat~' . Er beruht auf der Erkenntnis der 
Selbstreproduktion. Aumnomie und Geschlossenheit gesellschafrlicher Teilsystcme 
und bemüht sich nicht um die Erkenntnis von Inhalten. Gegenständen und Objek­
ten (im Recht: Werte, Ziele, subjektive Rechte), sondern von jenen Prozessen, durch 
die sie sich auf sich selbst beziehen und selbst reproduzieren . Eine rechtliche 
Theorie der Verkoppelung und Kompatibilisierung gesellschaftlicher Teilsysteme 
wird daher - neben der oben (I1T. 1.) skizzierten Analyse der Bedingungen der 
Selbstreproduktion des Reehtssystems selbst - eine Beziehung zwischen den Rele­
vanzkriterien jener Teilsysteme und denen des RechtS herzustellen haben, um 
wechselseitige Anschlußpunkte zu entdecken . [n dieser Perspektive liegt möglicher­
weise ein Ansatz zum Umgang mit dem Interdependenzproblem, insofern sich 
damit Möglichkeiten der Steuerung der internen Wahrnehmungskriterien sozialer 
Teilsysteme im Hinblick allf ihre wechselseitige Koordinationsfähigkeit ergeben 
können. 
Hinter dieser FrageStellung steht unverkennbar das Problem der Organisation von 
gesamtgesellschaftlicher Verantwortung unter Bedingungen der Krise eines einheit-

40 Hi<-rzu G . WinuT, Gm1e;:hnik .\1, RcchL<probl~m, m: OVßI. 1986, S. 18S, S86/1. 
4' Vgl. S.} . Srh,mdr (Hrsg.). Ocr Diskurs des Radikalen Konstruk"vumus . Fr.nkfunIM. 19S7. 
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374 lichen und homogenen Begriffs von öffentlichem Interesse. Klassische öffcntlich­
rechdiche Kategorien wie die des subjektiven öffentlichen Rechts, des Gesetz.es oder 
des öffentlichen Interesses werden im Angesicht dieser neuen Anforderungen 
ebenso neu konzeptualisicrt werden müssen wie die Theorie der Demokratie: 
Selbst-Verwirklichung und Sclbst-Bestimmul\g werden den Charakter von »5elbst­
Reflexion~ annehmen, d. h. jegliches Handeln und Wahrnehmen unter das Diktat 
der Rückbezüglichkeit auf die Bedingungen von Handeln und Wahrnehmen stel­
len . 
In dem vom PriVllt- zum Wirtschaftsrecht entwickelten Bereich der rechtlichen 
Regulierung von Produktion, Verteilung und Konsum wird sich die rechtswissen­
schafdiche Forschung auf die Klärung der Interdependenzbeziehungen zwischen 
Wirtschafts- und Rechtssystem und den daraus resultierenden Veränderungen der 
winschaftsrechtlichen Kategorien konzentrieren. In den zentralen Bereichen des 
Venrags-, Hafrungs-, Unternehmens-, Wellbewerbs- und Konsumentenschutz­
rechts, in denen die Transformation in ein "Sozialrecht der Winschaftsbeziehun­
gen« noch keineswegs abgeschlossen ist, wird die Frage nach der Regulierung von 
Externalitäten durch den neuen Horizont der Internalisienmg, d. h. der Selbstverar­
beitung der Sozialfunktionen rechtlich vermittelten wirtschaftlichen Handelns er­
weiten werden, wie sie an einzelnen Problemen wie dem der »corporate responsibi­
lity .. im Unternehmensrecht oder im UmwelthaftUngsrecht bereitS diskutiert wer­
den. 
Im Bereich der KriJninalwissenschaften, in dem sich die bisherige Forschung auf die 
Probleme der sich partiell vom Schuldstrafrecht lösenden Strukturmerkm:ue der 
sozialen Kontrolle konzentriert hat, wird sich die Forschung zunehmend mit den 
Phänomenen beschäftigen, die aus den unbewältigten KonOikeen zwischen Rationa­
Iisjerungsprozessen in gesellschaftlichen Teilsystemen und ihren Folgen in lebens­
weItlich strukturierten Bereichen ergeben. Angesichts der eher noch zunehmenden 
Herausbildung heterogener Subkulruren, Minderheiten, Lebensstile und sozialer 
Bewegungen wird die Analyse der sozialen Prozesse der Definition abweichenden 
Verhaltens als kriminell in Zukunft weiterhin aktuell bleiben. Zugleich dürfeen im 
Zuge der Entmaterialisierung der sozialen Verhaltenssteuerung auch die Formen der 
sozialen Kontrolle zunehmend enrsinnlicht werden, ohne daß sie deshalb weniger 
inrens;v sein müssen . Hier werden vermutlich gegenläufige Bewegungen zu beob­
achten sein, die in der Tendenz zur Sublimierung sozialer Kontrolle übereinstim­
men: einerseits Untersuchungen über Alternativen zum gegenwärtigen System der 
Kriminalstrafen (Wiedergutmachung start Serafe, private Konllikcregelung [informal 
controls], Abschaffung der Gefängnisse und der Freiheitsstrafe), andererseits Strate­
gien des ZugriUs auf die psychischen Systeme von Individuen und Gruppen, um sie 
mit den Rationaliütsanforderungen der dominanten Sozialsysteme kompatibel zu 
machen. 

J. InformatuJnsrecht - das Recht der zweiten industnellen Revolution? 

Im engsten Zusammenhang mit den bisher erörterten Entwicklungstendem:en steht 
der Komplex, der unter dem Stichwort der Informatisierung der Gesellschaft seit 
über einem J annehm auch in der RechtSwissenschaft bearbeitet wird<'. Die Merk­
male der Tnterdependen-z und der Entmatcrialisierung sozialer Beziehungen sind 
hier miteinander verbunden . Ob es. wie das vertreten wird, gerechtfertigt ist, von 

4' Vgl. W. SmnmülJer (Hrsg.), Vcrdalct und vCmetzl. SozlaJokologlscbe Handlungssp,d..aume In der 
Infonn.llon<g".II<chaJ"t. Fr.1nklurIlM, '988 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1988-4-361 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 07:03:31. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1988-4-361


emem säkularen Prozeß der Industrialisierung der geistigen Arbeit 'W sprechen, 

nachdem die der körperlichen Arbeit die Folge der erSten industriellen Revolution 
gewesen sei·!, mag hier auf sich beruhen . Unbestreitbar ist, daß der sich gewiß 

intensivierende Prozeß der informationellen Steuerung soz.ialer Prozesse nach der 

Herausbildung eines Rechts der informarionellen Be2iehungen verlangt, das in der 
Informacionsgcsellschaft dieselbe Bedeutung haben wird wie das Recht der indu­
striellen Be2iehungen in der IndustriegeseUschafr. Punktuelle Ansatze zu einem 

derartigen Recht sind bereits vorhanden : die Kom.eption eines Rechts auf informa­
tionelle Selbstbestimmung, noch sehr selektiv auf bestimmte Beziehungen des 

Bürgers zum Sraal be2ogen4\ war nur denkbar auf der Grundlage der Erkenntnis 
sowohl der gesteigerten Verneuung und Imerdependenz von Sozialbereichen wie 

auch der sozialeD Steuerungsfunktion von Informationen. E.in anderes, heute sehr 

aktuelles Beispiel ist die Umerrninierung wesentlicher Elemente des individuellen 
und kollektiven Arbeitsrechts durch die Möglichkeiten der informationelJen Fein­
steuerung von Produktions- und Verteilungsprozessen, denen gegenüber die »indu­

Striellen« Arbeienehmerrechte kaum noch greifen. Die Neuregelung des § 116 AFG 
ist in dieser Perspektive als ein gelungener Versuch zu begreifen, die Interdependenz 
des industriellen Produktionsprozesses einerseits zu steigern, andererseits die daraus 

resultierenden erhöhten Risiken für Unterbrechungen seiner Vernetzung den Ar­
beimehmern aufzubürden. Die zukünftige Entwicklung der Rechtswissenschaft 

wird sich mit einem bloß reaktiven Zugriff auf diese Probleme nicht begnügen 
können, sondern auf der Grundlage eines vertieften theoretischen Verständnisses 
des Charakters informationeller Steuerung um eine systematische Enrwicklung 
eines eigenStändigen InformarionsrechtS bemühen müssen, wie es sich in dem 
Zusammenwachsen der traditionellen Gebiete des POSt-, Fernmelde-, Rundfunk­

und Presse rechts zu einem Telekommunikacionsrecht bereits weitgehend vollzogen 
hac4s und sich in anderen sozialen Sphären - hervor2uheben ist hier das Sozialrecht~6 
- ebenfalls herausbilden wird. 

4 . Theorie der Normativttät des Rechts 

Schließlich läßt sich die: Vermutung äußern, daß die theoretische Arbeit an der 
rationalen Begründung von Normen und Gerechcigkeitskricerien ihre augenblick­
lich in der Rechtswissenschaft etwas vernachlässigee Bedeutung wiedergewinnen 
wird . Die hier vorausgesehene Dominanz der Probleme der mneren Rationalisie­

rung sowie der Anschlußfahigkeit des Rechtssystems an andere gesellschaftliche 
Teilsysteme wird aufgrund der gewachsenen Koncextabhängigkeit der Effizienz 
rechtlicher Regulierung notwendigerweise auch die Frage nach dem legitimen Inhalt 

von Recht herausfordern ; denn in dem Maße, in dem das Recht seine Einheit 
weniger in der homogenen Autorität de:r St3atsperson findet und sich nach Genese 
und Geltung bereichsspezifisch differenziert und damit gesellschaftlich pluralisierr, 

wird diese Einheit in dem konstituierenden Prinzip des Rechts gesucht werden 

4l W. Su,nmii/ltr, Inform'llonsrcchl - du Aroell.srechl der zw.".n Indust".lIen Re"oIU!lon?, 10: OVR 
'981, S. '79 H. 

44 \1:1. A. Podüch, Kommenllerung von An. 1 Abs. f, .., : Kommen.,r zum GrundglSt'2 für die Bund",,,· 
publik Deuuchland. Reihe Ahcrnallvkomment.re. Neuw,edID,rlnsl.ldl '984 (demn. 1. Auß. '989), 
Hubes. lUn. 4 I H. 

>\j Vgl. J. Schau, Tdekommunilullonsrcch, und Telckommunikallonspolilik. B.den-B.den 19Sj. 
46 Vgl. H.5chmuJl, Du S02111informallonssYSttm der Bundcsrepublik Deuts.:hl.nd. EUlln '977; zur 

ncues'en En,w,eklung W. Summiil/rr/J. Rirß, Die Verwendung der Vcr"ch~rungSllummer In den 
G .. el:ZeJl\wurten J:ur Strul<luITefonn Im Cesundhellswesen. Unv. Gu"ch,cn Bremen '988 . 
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müssen: der Verheißung von Gerechtigkeir'7. Hier kann weder ein vorrechtlicher 
Wenkonsens vorausgesetzt werden noch läßt sich dieses Versprechen durch bloße 
Verfahrensgerechtigkeit einlösen, und eine Theorie nonnacivcr Evolurion ist nielli 
in Sicht's. Vennutlich ist sie auch gar nicht möglich, da die Rechtswissenschaft ihre 
hisrorische Entwicklung nicht der inneren Entwicklungslogik des Rechts als viel­
mehr der je neuen Auseinandersetzung mit den realen gesellschaftlichen Bedingun­
gen für individuelle Freiheit, soziale Gerechtigkeit und kollektive Selbstbestimmung 
verdankt. 
Diese Bedingungen unterliegen an der Schwelle zum 21. Jhdt. einem grundlegenden 
Wandel: die rapide Steigerung der technischen Vermittlung unserer Zivilisation geht 
mIt ihrer zunehmenden Verletzlichkeit einher und produziert immer rigidere soziale 
Kooperations- und Anpassungszwänge. Sie erzeugen soziale Kontrollbedürfnisse, 
die die tradierte Konzeption des Subjekts, seiner Selbsrbestimmuog und seiner 
sozialen Pflichten in einem schleichenden Prozeß umdefinieren und unterlaufen; die 
Vermessung und Verdatung der Individuen ebenso wie dic staatliche Eroberung 
ehemals staatsbürgerlicher Freiheitssphären umer dem R.echtstitel der Gcfahren­
und Risikovorsorge sind nur die markantesten Beispiele, die durch Entwicklungen 
vor allem im Bereich der sozialen Sicherung crgänzt werden könnten. Dic Locke­
rung überkommener sozialer Solidaritätsbeziehungen'~ und die damir einherge­
hende Schwächung der auf ihnen beruhenden Fonnen sozialer und politischer 
lnteressendurchsetzung haben ebenso wie die unzulängliche Empfänglichkeit der 
politischen Insritutionen für neue soziale Bedürfnisse die Möglichkeiten demokrati­
scher Selbstbestimmung in beunruhigender Weise geschwächt. In der Rechtswissen­
schaft sind jedenfalls Ansätze für eine Theorie der Demokratie, die dem vorhande­
nen gesellschaftlichen Rellcxionspotential zu seinem Ausdruck und zu seinem Recht 
verhelfen würde, nicht erkennbar. Und schließlich deuten die »Krise des Normalar­
beilsverhaltnisses"so und die dacaus resultierenden Wandlungen der sozialstaatli­
chen Arbeits- und Sozialverfassung Veränderungen der in mühseligen Kämpfen 
durchgesetzten Standards für soziale Gerechtigkeit an, die es rechtfertigen, von 
einer Krise des Wohlfahrtsstaates zu sprechen. In all diesen Bereichen gefährdeter 
Freiheit und Gerechtigkeit ist die Bewährungsprobe der Jurisprudenz noch nicht 
bestanden. 

~7 H ier7.u die ,uch IR der ßundeHcpublik <rnflußreIch geworden. Arben von}. RAwls, Ein< Throne der 
c"reeh.,gkell. Frankfurt/M . '979; O . Höff~, Poli,,«hc Gerechtlgkeil. Grundlegung <.incr knusehcn 
Philo,oplue von Recht und $u.t. Fr>t\kfurt/M . 1987. 

48 Hicn:u ,ehr ,u(schluß"',ch G . Fra"ke"bu-gIU. Rödt!, Von der Volkssouvcriinilii. zum Mindcrhcllcn­
sehu.z. Oie Freihw polinsehtr Kommunibtoon Im Verl,.,ung.l'[JJ'. Fr,nk./urtlM. '981, ",sb<"<. S.9(f., 
J I,f(. 

~.9 Hierzu U. Beck, Risikogc<eIl,ch,I,. Auf dem Wc-g In em~ >.nderc Mod~rn<. Frankfurt/M. 1986. onsbes . 
S. III fI.; .1. El"ßänzung dazu drJng~nd emplehlenswert A. EVl"TI/ H. Naw~l"y, Über den Umgang RUI 

Un .. cherhe.ll. Die Entdeckung du GC-Sl.ltbarkell Von Gescllsch.fl. FrankfuniM. '987, 1mb",. 5. 1911. 
10 Vgl. U. Mjjcktnbergtr, Die Knse d~s Norma),row$verhältnlsses, on: Z"l.Schr . I. Sozlairdonn Jg. J f 

('9&1),5.4' sir. u. 41711. 
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